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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.02.2003

Norm

StGB §15 F

StGB §166 Abs1

Rechtssatz

Ist die Tat beim Versuch geblieben, hängt die Privilegierung davon ab, zu wessen Nachteil die Tat - objektiv betrachtet -

bei plangemäßer Vollendung begangen worden wäre.

Entscheidungstexte

15 Os 130/02
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